
Neues Beratungsangebot für hessische Arbeitgeber zur Beschäftigung von 

Menschen mit einer Schwerbehinderung



Entstehung der EAA

 09.06.2021: Die EAA wurden im Rahmen des Teilhabestärkungsgesetzes als neue und zusätzliche 
Aufgabe der begleitenden Hilfe im Arbeitsleben etabliert. 

 Der maßgebliche §185a SGB IX tritt am 01.01.2022 in Kraft 

 Im Sommer 2022 gehen die ersten EAA in Hessen an den Start 

 flächendeckend über alle hessischen Gebietskörperschaften sind 26 EAA „in Betrieb“

 Rund 2/3 der EAA sind bei den Trägern der Integrationsfachdienste (IFD) angesiedelt, 1/3 sind 
beim Bildungswerk der hessischen Wirtschaft verortet

 In der Region Mittelhessen sind insgesamt vier EAA vertreten (LDK, MR, GI, LIM-WEL)



Die Einheitlichen Ansprechstellen für Arbeitgeber
 informieren, 
beraten und 
unterstützen 

die Unternehmen bei allen Fragen rund um die
Einstellung, 
Ausbildung und 
 (Weiter)Beschäftigung 

von schwerbehinderten Menschen.

Aufgaben der EAA

Die EAA ist ein zusätzlicher Baustein, um Arbeitsplätze für Menschen mit Schwerbehinderung zu 
sichern oder zu schaffen. 
Sie reagiert schnell, unkompliziert und lotst die Unternehmen durch den Behördendschungel. 
Der Fokus liegt, in Abgrenzung zum IFD, auf den Belangen der Unternehmen.



Die EAA

bietet ein niederschwelliges Angebot an die Unternehmen

geht ohne konkrete Festlegung auf Betriebe zu

 informiert über Zuständigkeiten und Ansprechpartner 

bietet Orientierung zu der Vielzahl der finanziellen und personellen Leistungen 
der unterschiedlichsten Träger 

Information der Unternehmen



Die Beratung der Unternehmen

 kann Einzelfall unabhängig oder auch konkret sein 

 kann aus mehreren Einzelkontakten bestehen

 klärt komplexe Fragestellungen des Betriebes, die über eine allgemeine Information 
über Leistungen und Zuständigkeiten hinausgeht

 bereitet die Schaffung von Arbeitsplätzen vor



Unterstützung der Unternehmen

 klären der Zuständigkeiten für den Arbeitgeber 
(Lotsenfunktion)

 Begleiten der Arbeitgeber bei der Beantragung von 
Leistungen aus den unterschiedlichen Fördertöpfen

 Hilfe bei dem Ausfüllen von Formularen

Der Service der EAA ist für die Unternehmen kostenfrei. 
Das LWV Hessen Integrationsamt finanziert die Arbeit der EAA aus den Mitteln der Ausgleichsabgabe, 
die Unternehmen entrichten, wenn sie ihre Pflicht zur Beschäftigung schwerbehinderter Menschen 
nicht oder nicht in vollem Umfang erfüllen.



Agentur für Arbeit

LWV
Rentenversicherung

IHK und HWK

Integrationsamt

Jobcenter

Berufsgenossenschaft

Arbeitsassistenz

Eingliederungszuschuss

Technische Arbeitshilfen

Hepas

Beschäftigungssicherung

Ausgleichsabgabe

Förderung

Außergewöhnliche Belastungen

Barrierefreiheit

Arbeitsmarktprogramme

Schwerbehinderung

Gleichstellung

BEM



Danke für Ihre Aufmerksamkeit.




